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Oels, den 7. Januar 1938
Die Staatliche Kreiskasse in Oels ist für den öffentlichen

Verkehr an Werktagcn von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.
Wegen Abschlußarbeitcn ist sie aber am

26. Januar
23. Februar
25. März
19. April
28./29. April
5. Mai

. Juni

. Juli

. August

. September

. Oktober

. November
. . Dezember

ges chlos s en.
Staatliche Kreiskassc

Oels, den 8. Januar 1938.

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Unter dem Pferdebestande des Bauern Karl Zensau in
G rü n eiche ist die ansteckende Blut-minnt festgestellt word-en.
Zur Vermeidung der Weiterverbreitung »der Seuche wir-d über
das vserseuchte Gehöft ab sofort die Sperre verhängt. Für den
Sperrbezirk gelten die Bestimmung-en der viehsseuchenpolizei-
lichen Anordnung des Herrn Ministers für LDuF. vom 18. 5.
1921 — veröffentlicht Kreisblatt 1921 6 156. Die Orts-be-
hörden erfuche ich um ortsüblische Bekanntmachung

Der Landrat

L. 4. 5442.
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O e l s, den« 7. Januar 1938.

Maul- und Klauenseuche.

Die in meiner viehseuchenpsolizeilichien Anordnung vom 6. d.
M. —Kresisblatt Seite 2, Ziffer III-;J — gegebenen Bestimmun-

L. 4. 0.

geii gelten nicht nur für den Seuchenort und das Beobachtungs-
gebiet, sondern gemäß meiner viehseuchenspolizeilichen Anord-
nung vom 17. Dezember 1937 —- Kreisblatt Seite 171 —- für
den ganzen Kreis Oels.

Der Landrat

Reichszuschiisse zur Besserung der Wohuverhältuisse in

Greuzgebieten.

Die allgem-eine Belebung in allen Zweigen der deutschen
Wirtschaft hat seit der Machtübernahme zu einem fühlbaren
Wohnungsmsangel geführt. Neben dser Förderung der Neubau-
tätigkeit ist die Erhaltung des bestehenden Woshnvaumses daher
ein dringendes Erfordernis. Da aber vielfach für Jnstand-
fetzungsarbeitseu die erforderlichen Mittel fehlen, hat sich die
Reischssregierung entschlossen, zur Finanzierung von Just-and-
setzungs- und Ergänzungsarbeiten Reichszuschüsse zur Verfü-
gung zu stellen. Nach Möglichkeit will sich auch die- NSV.
in besonders dringend-en Fällen mit Beihilfen an der Aufbrin-
gnug der Kosten beteiligen. Jedoch sind die Verhandlung-en
darüber noch« nicht abgeschlossen-

Jch weise an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, daß die
Mittel nicht für Jnftsandssetzungsarbeiten usw. an Lsandarbeiter-
wohuungeu gewährt werden, da für diesen Zweck bereits im
August 1937 Sondermittel hergeigseben worden sind-. Die Reichs-
zuschüsse können nach Maßgabe der verfügbar-en Mittel für Jn-
stansdsetzungs- und Ergänzungsarbieiten an Wohngsebäsuideu und
für An- und Ausbauteu von Woihnräumen gewährt werden«
Als Wohngebsäude gelten auch Gebäu-de, in denen sieh neben
ein-er Wohnung Wirtschiaftsräume befinden. Von der För-
deruug sind Gebäu-de ausgeschlossen, die im Eigentum oder
in der Verwaltung des Reiches, eiues Land-es, ein-er Gemeinde
oder eines Genieind-e·verban.des steh-en. Die Arbeiten müssen
bis spätestens am 31. März 1938 vollendet sein.

Der Reichszuschuß beträgt grundsätzlich- 20 v. H. der Gesamt-
ko-sten. Er kann bis auf 40 v. H. erhöht wer-den, wenn es
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse dies An-
trasgstiellers gebot-en erscheint. Ein Zuschuß wird nur gewährt,
wenn die Gesamt-kosten dser Arbeiten mindestens 100 RM. be-
tragen. Für An- und Ausbau-ten dürfen Reichszuschüsse nur
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bis zum Höchstbetrage von 2(.)0 RM. gewährt wer-Den. Als
größere Jnstaiid·setziiiigsarbeiteii im Sinne der ministeriellen
Richtlinien gelten alle Arbeiten, die der Beseitigung von Män-
geln an Woihngebäudeu Dienen. Ergänzungs-armiteu sind solch-e,
durch die der Wert des Gebäudes auf die Dauer erhöht wird,
z. B.: Einban von Elektrizitsäts-s, (Das: Heiz-, Abortanla-gsen,
sianalisatiou und Herstellung von Wasseranlageu Zuschüsse
für An nnd Aus-bauten können nur gewährt werden, wenn
durch die Arbeit-en Teile von Wohnungen geschaffen Werden.
Die Vollendung eines angefangenen Nseubaues gilt nicht als
Ausbau. Wohnungsteil«ungen, auch der Uinban sonstiger Räume
zu Wolmungen, namentlich Ausstockungsen und die Schaffnug
einer selbständig-en Wohnung durch An 1111D Ausbau können
nicht gefördert werben. Als selbständig gilt eine Wohnung,
wenn neben Den Nohnräumen noch eine eigene uüchie vorhan-
den ist.

Ueber die Bewilligung dies Zuschusses entscheidet- auf Antrag
des Gruudstüekseigsentümers, Pächters lein-es Micters oder son
stigen Inhabers der Iliänme der Landrat nach Anhörung der
Kreisamtsleitung der NSB Der Tilutrasg muß vor Beginn der
Arbeiten in doppelter Ausfertignug gestellt werden. Ihm ist
ein genauer Mostenauschlag nnd gegebenen-sitlls seine ; eichnnng
beizufügen, ans der der Umfang der geplanten Arbeiten ersieht
lieh ist. Die Frost-en müssen angemessen fein.

Falls nach Prüfung der Unterlagen Die Voraussetzungen für
die Gewährung seines t)i·eichssznschusses gegeben sind, wir-d übsir
die Höhe des dltseichszuschusses ein Borbesscheid erteilt. Der Zu
schnß vermindert sich «anteilig, wenn die endgültig-en ‚Heften Die
Höhe des Voranschlagses nicht erreichen. Bei Uebserschreitung
des Voranschlages besteht fein Anspruch auf Erhöhung des
Zuschusses Es darf keinesfalls fvor Erteilung dieses Vorbes-
scheides mit der Ausführung der Arbeiten begonnen werd-en.

Die aufgetnenDeten Kosten und die Art der Arbeit sind nasch-
ziiweiseu Der Nachweis ist durch Vorlage Der Rechnungen der
Handwerk-er, Bauunteruehmer usw. zu erbringen. Nach Bor-
lage der Rechnung-en werden die Arbeiten durch einen Beauf-
tragt-en des ölresisbanamtes an Ort nnd Stelle nachgeprüft.
klteehnungeu werden nicht anerkannt, wenn der Giewerbetrieb
des Ansstellers nicht polizeilich gemeldet und der Handwerks-:
rolle soder im Handelsregister ein-getragen ist. Es empfiehlt sich,
diesen Nachweis gleich bei Antragstelluug«beiz«ufü-gen. Sollten
im Antrage unrichtige Angaben gemacht word-en fein, wird ein
Zuschuß nicht - ewährt. kealls bereits ein Vorbescheid erteilt
ist oder der Zusschußbetrag bereit-s ausgezahlt ist, wird er vom
Empfänger zurückgefordert.

Neben diesen Mitteln hat die klteichsregierung zur Schaffung
von Wohnungen durch Umbau Reiehiszsuschüssse zur Verfügung
gestellt. Der Zuschuß beträgt wie bis-her 50 v. H. Der Umbau
kosten, im Höchstfalle jedoch nur 600 WM. für jede neu er-
stellte Wohnung. Der Zuschuß wird nicht gewährt, wen-n durch
das Bauvorhaben nur völlig nnzuslängliche, eiiirciiiiiiige Woh-
nun-gen geschaffen werd-en sollen, die voiu wolmllllsgspvlitifchOU
Standpunkt aus abgelehnt werden müssen. Dies gilt insbse
sonder bei Ausfstockungen und beim Ausbau von Dsacl)«g-escl)sosseii,
andererseits darf auch für die Schaffung größer-er Wohnungen
mit etwa 5 und mehr Zimmern fein Zuschuß gegeben wer-den.
Um sieherzustellen, daß die mit Hilfe von Reichszuschsüssen er-:
stellt-en mn'hnnng'en zu angemessen-en Mietspreisen vermietet
nnd Die gefördserten Bauvorlmben nicht zu gewimisüchtigeii
Zweck-en ans-genützt werden, it bei Stellung die-s Antrages der
Mietszins anzugeben Glei )zeitig hat sich der Antragsteller
zu verpflichten, nur Diefe Miete 5 Jahr-e lang vom Zeitpunkt
dser Gewährung dies Zuschusses an zu fordern und bei sei-user
Ueberschreitung des vorgesehenen Satzes die Rseichszusschüsse zu
riickzuszahleu

Die Antrage sowohl sur die Jnstandsetzungsarbseitsen wie auch
für die Unsibauarbeiten sind an den Herrn Landrat in Oels zu
richten. Formulare sind im streissbasiiamt Sets, Kronprinzen
straße 10, vorrätig. Da Zuschüsse nur für Arbeiten gegeben
werden, die spätestens bis zum ZEI. März 1938 ausgeführt finD,
empfiehlt es sich, den Antrag möglichst bald zu stellen.
»Ich sersnche Die Herren Bürgermeister die vorstehende Ver-
fugung ortsüblich betanntzumachieu

Der Landrat
als Leiter des Kreiskommunalverbandcs

E II 25 Oels, den 12. Januar 1938

Au die in einer Der nächsten Nummern des Regierungs-
amts latts veröffentlichte iEszolizeiverordnung betr. die Ver-
dunkelungsübung in der Stadt Oels und in den Gemeinden
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Rathe nnD Sspahlitz am 311. Januar-L Februar 1938 weise
ich hin.

Der Landrat

L. 5. Oels, den 12. Januar 1938

Skhiitzpoctcnimpfuiig 1938

In den nächsten Tagen geht den Orte-behörden des Kreises
die nötige Anzahl Forinnlare zur Aufstellung der diesjährigen
Jmpflisteu zu.

Jeh ersnche die Orte-behörden nnd die Herren Lehrer des
Kreises, mit der Aufstellung der Jmpflisten baldigst zu be-
ginnen.
Jn die Listen der Erstinipfnng sind aufzunehmen:
I. sämtliche im Jahre zuvor am Ort geborene Kinder,
2. sämtliche Minder ans den vorangegangenen Jahren, die

nach ärztliehem ;,eiigiiis noch nicht geimpft werden konn-
ten oder bei welchen die Impfnng bisher erfolglos geblie-
ben war, sowie diejenigen, welche ans unbekannten Ursa-
ehen noch nicht geimpft worden finD,
sämtliche während des letzten Jahres in dein Orte zuge-
zogeneu noch impfpflichtigeu Kinder (Bergleiche auch die
Bemerkungen anf Der anderen Seite der Formnlare zur
Jnipfliste).

Bezüglich der in die Wiederimpfliste aufzunehmeuden Kinder
verweise ich auf die auf den Formulareu zu diesen Listen ab-
gedruckten Bemerkungen
Der Einreichung der vorsehriftsmäßig bescheinigten Jmpf-

listen sehe ich bestimmt bis zum 20. Februar 1938 entgegen.
Abschriften der Jmpslisten haben die Herren Bürgermeister
zurückzubehalten, um die Eltern nnD Deren Stellvertreter der
Jmpfling1 zu den seinerzeit festzuseheiideii Impfterminen ord-
nungsmäßig vorladen zu können und nach dem Ergebnis der
Jmpfung zu berichten.
Um die vielfach zutage getretenen Ueberstände zu vermeiden,

werden die Herren Bürgermeister veranlaßt, sich das Material
für die Eintragnngen Der im Borjahre geborenen Kinder von
den Staudesämtern zu verschaffen nnd alle im Vorjahre gebo-
renen sowie die inzwischen verstorbenen oder verzogeneii Kin-
der in die Jinpfliste aufzunehmen, auch bei den letzteren in die
Spalte 26 zu vermerken »gestorbeu« bzw. »verzogen«. Bei den
verzogeueii ist der Ort anzugeben, umhin sie verzogen sind.
«Fehlanzeigen sind gleichfalls unter « enutzung der Jmpfliste

einzureichen.
Die Bürgermeister der Schulorte veranlasse ich, Diefe Ver-

fiigniig alsbald den am Orte wohnenden Herren Lehrern zur
Kenntnis vorzulegen.

Der Landrat

Aoug Wehr Oele-» Den 13. Januar 1938
Veränderungen im Pferdebcstandc

Die Herren Bürgermeister der läudliihen Ortschaften er-
innere ich au die sofortige Einreichung der vierteljählich zu
erstattendeut Berichtiinngsnieldungen der Vorfiihrungslisten
der Gemeinde (nur für kriegsbrauchbare Pferde).
Auf meine Kreisblattverfiigmig vom 24. April 1936, Kreis-

blatt Seite 57, nehme ich hierbei Bezug. Das veröffentlichte
Muster ist bei der Berichterstattung zu beachten. Die Mel-
dnngcn sind durch- die Ortspolizeibehörden zu erstatten.

Fehlanzcige ist erforderlich!
Frist für die Berichterstattung letztmalig: 20. Januar er.

genau!
Der Landrat 

L. 4.1). Oels, den 6. Januar 1938.

Nachtveisimg der im Kreise Ocls im Monat Dezember 1937
ausgescrtigten Jagdscheine.

Tagcsjagdsehscine.

25l. von Scheliha Rud» istesandschaftsrah Zessel
252 Pentert Alfred, Wirtschaftsinspektor, Sibylleniort
253 Peschel Helmut, Wirtschaftsinspektor, Klein Petevwitz
254 Scholz Willi, Stellmachermeister, Woitsdorf
255 Pieler Heut-» Land-wirt, Werden
256 von Köckeritz Ludwig, Leutnsant, Oesls
257 von Randotu Landwirt, Bogschütz
258 Müller Erich, Wirtschaftssinspektor, Bogschütz

Deppert Johann, Sisedler, Mühlwitz
Barucha Viktor, Kontrollinspektor, Oel-s

259
260

Fisch-er Hermami, Reichsbahnoiberrat, Eichen-has261 



Bsehrensd (Erwin, Land-wirt, LlltssEllguth
Meyer Anton, Landwirt, Strsehlitz
Bunzel Giinther, Biauteschni-tser, Oels
Mantschke ‚Hurt, Seh-übe, Großgrabeu
Deppert Johann, Landwirt, Mühlin _
Mautsehke Hubert, Vermesssungssteehniter, tstroßsgrabseu
q‘snttfe Walten Studiena sessor, Lsels
von Wiluicti Wolf-gang, Oberfähnrich, Stampeu
von Wislncki Andreas, Lentnant, Stanis en
Kriiger Friedrich Wilhelm, Soldat, A lerhieilstsgsen
Emmserlinig Karl, Gastwirt, Oels
Mseusdrzhl Giinther, Land-wirt, Dammer
Behreusd (Erwin, Landwirt, Alt-Ellguth.

Der Landrat

262
263
264
265
266
267
21 i8
269
271)
27 l
272
273
274
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» elf», dien 6. .‘iannar 1938.

Erteilte Fischercischeine.

Sie Lrtspolizseibehörden des Kreises erinnere ich Dar-an, daß
mir bis zum l(). Januar j. J. zu berichten ist, wie-viel Fisch-e-
Anschein-e im abgelaufenen ‚iialenDerfaln' erteilt word-en- finD.

weblflnaeige ift erforderlich
Noch ansstehsensde Berichte sind mir spätestens bis zum 18. d.

M. esinznreichsen

I.. 35.1).

Ser Landrat

Oele-« den 8. Januar 1938.

Notlandnng von Flugzengen

Ich weise auf Die im sereisblatt til-Les S«eite·:-tt3 veröffentlich-
ten Berhaltnngsnsiaßregeln hin under-suche Die Frtspolizeebw
höridsen, dieselben wiederum in ortsüblicher Weis-e bekannt zu
inachen.

.. 1.0.

Der Landrat

NR

IQ IV (t » els, den 6. Januar 1938

Polizeiverordnnng über die Ausübung des Frifcnrhandovcrles
Bom 6. Dezember 1937

Auf Grund des Polizeiverwaltnngsgesetzcs vom l. Juni 1931
(biefepfannnl. S 77») wird für das Land Preußen folgende
Polizeiverordnung erlassen:

§ 1
1. Sie zur Ausübung des Friseurhandwerkes bestimmten

Ränme miissen nach außen lüftbar sein, ausreichende Tages-
lichtbeleuchtnng haben und erforderlichenfalls hinreich-enD künst-
lich zu beleuchten fein. Sie Ausübung des FriLeurhandwerfes
in Kellerräumen, soweit diese nicht zum dauern en Aufenthalt
von—Menscheu zugelassen finD, auf Höfen, in Durchgängeu,
Schuppen, Holzsbudeiy Scheuuen, Ställen, Wohnwagen, Ga-
rageu nnd dergl. ist verboten. Die Räume dürfen zu anderen
Zwecken, namentlich zum Schlafen, Wohnen nnd Rechen, nicht
benutzt wer-den Haustiere in ihnen zu halten, ist.verboten.

§ 2

Ist das Gebäude, in dem der Betrieb ausgeübt wird, an
eine zentrale Wasserleitung angeschlossen, so müssen auch in den
Betriebsränmeu selbst Anschlüsse vorhanden fein, Die das
Reinigen der Hände nnd der Geräte mit fließendem Wasser
bequem ermöglichen Beim Fehlen zentraler Wasserversorsi
gnug sind geeignete Wasserbehälter mit Zapsfhahn aufzustellen,
die mindestens einmal täglich zu reinigen nnd mit frischem,
reinem Brunnenwasser zu füllen finD.

3. Für eine gesniidsheitlich eiuswandfreie Beseitigung des ge-
brauchten Wassers und der Abfälle ist zu sorgen Jst das
Grundstück an eine zentrale Entwässernnsg angeschlossen oder
besitzt es eine eigene Klärgrube, so müssen auch die Betriebs-
räume zur sofortigen Beseitigung des gebrauchten Wassers
mit einem bequem erreichbaren sWasserablanf (Ausgußbecken)
versehen fein; andernfalls muß zur vorläufigen Aufbewahrung
des gebrauchten Wassers ein mit Deckel verse'henes, auch außen
abwaschbares, sauber ausfehendes Metall- oder EImaillegefäß
vorhanden fein. Haare nnd sonstige Abfälle, die nicht sofort
hygienisch einwandfrei beseitigt werden können, sind in einem
dicht schließenden Behälter anfzubewahren Die Aufbewah-
rungsbehälter finD täglich mindestens einmal zu entleeren.

§ 2

„Sie Wände der Arbeitsräume müsen mindestens bis zur
Hohe Den ‚1,80 m mit einem abwas baren Oelfarbenanstrich
oder mit einer wassernndnrchläsfigen Verkleidung versehen fein.
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Der Fußboden ist mindestens einmal am Tage feucht aufzu-
swasrhen Hunde dürfen in die Betriebsranme nicht mitge-

nommen werden. S 3

Der Betriebsführer darf Personen-, von den-en er sweiß oder

wissen muß, daß sie an einer ansteckend-en oder ekelerregenden
Krankheit leiden, nicht beschäftigen Jst der Inhaber selbst mit
einer solchen Krankheit behaftet, so darf auch er Kunden nicht
bedienen . § 4

Vor Bedienung eines Kunden hat sich der Bedienensde die
Hände mit Wasser und Seife unter Verwendung einer Nagel-«-
biirste gut zu reinigen. Die Hände sind mit sauberen Tuchern
abzutrocknen die Finsgernägel für, geschnitten zu halten. Bei
der Arbeit ist stets saubere, möglichst helle, waschbare Kleidung,
am besten in Mantelform, zu tragen

§ 5
Sie .liopfftiibe des Stuhles ist mit reinem, unbedrucktem

Papier zn belegen, das für jeden Kunden zu erneuern ist. Die
beim Rasieren vorgesteckten Servietten Dürfen, wenn sie auch
zum Trocknen des Gesichts nach dem Rasieren benutzt werden

fallen, vorher nicht bei einem anderen Kunden benutzt worden
fein. Gegen Die Berührung mit schon bei anderen verwendeten
Tüchern nnd Mänteln ist der Hals des Kunden durch das Ein-
stecken reiner Watte- oder Papierstreifen zu schützen Zur Anf-
nahme der gebrauchten Wäsche muß im Arbeitsraum jederzeit
ein mit gut schließendem Deckel versehener Behälter bereit-
stehen

§ ö

1. iliafierineffer, Scheren, Haarschneidemaschsinen, Bürsten,
Kämme nnd Nackenpinsel dürfen nur in reinem Zustande ver-
wendet werden Auf peinliche Sauberkeit des Seifennapfs ist
zu achten. Kann zum Einseifen nicht ein neuer ungebrauchter
oder ein dem Kunden gehöriger Pinsel verwendet wer-den, so
darf das Einseier nur mit der Hand erfolgen. Neu beschaffte
Pinsel sind vor ihrer ersten Verwendung gründlich mit heißem
Wasser zu reinigen Die Verwendung von Stückseife zum un-
mittelbaren Einreiben ist verboten, wenn sie dem allgemeinen
Gebrauche dienen soll. Zum Abwaschen des verbliebenen Sei-
fenschanms diirfen für den allgemeinen Gebrauch vorgesehene
Schwämme nicht benutzt werden. Werden zur Reinigung nach
dem Rasieren Waschläppchen verwendet, so ist für jeden Kun-
den ein frisch getvaschenes und gebügeltes Stück zu benutzen
Das Einpudern darf nur mit Puderzevstäuber oder reinen,
rischen Wattebäuschen erfolgen.
2. lEtwa beim Rasieren entstandene blutende Verletzungen

der Haut darf der Bedienende nicht mit den Fingern berühren.
Zur Blutstillung dürfen nur aus reinen Vorratsbeshältern
jeweils frisch entnommene, mit Alaunpulver bestreute Watte-
tnpfer verwendet werden

3. Kopfwalzen und lBartbiirsten diirfen nicht für mehrere
Kunden verwendet werden §

‚' 7
1. Alle Geräte müssen sauber fein. Sie sind unbedingt nach

jeder Benutzung wenigstens mechanisch, mindestens einmal am
Tage aber gründlich zu reinigen.

2. Zur gründlichen Reinigung sind schneidende Geräte, ge-
gebenenfalls nach dem Auseinanderneh«men, mit Wattebänsch-
chen abznreiben, die in 1Ssprit mit einem Weingeistgehalte von
60 bis. 70 Raumhundertteilen ('hergeftellt Durch Vermischen
von 340 cc-‚m Sprit von 95 Raumhundertteilen mit 160
eem Wasser) getränkt worden finD. An Stelle dieses (unvoll-
ständig vergällten, perftenerten) Alkohols kann auch Proghb
alkohol von 40 Raumhundertteilen oder Brennspiritus, em
ein Teil Wasser auf drei Teile Brenuspiritus zuzusetzen ist,
benutzt werden Kämme, Bürsten usw. sind mit warmer zwei-
prozentiger Sodalösnng anszuwaschen und dann zu trocknen.

§ 8
Sie Vorschriften des § b' Abf. 1 und 2 und § 7 gelten nicht,

soweit Kunden mit ihrem eigenen Gerät und ihrer eigenen
Seife bedient werden; jedoch ist auch in diesem Falle auf größte
Sauberkeit zu« achten. Sind Gerät und Seife bei dem Betriebs-
inhaber zum persönlichen Gebrauch hinterlegt, so dürfen sie
nicht zur Bedienung anderer Personen benutzt und müssen ab-
gesondert aufbewahrt werden

§ 9 .
1. Beim Herstellen sogenannter Wasserwellen dürfen nur

nnentflammbare Kämme verwendet werden Zum Wascher

—
n
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zum Trocknen und zur sonstigen Behandlung der Haare ist die
Benutzung von Aether, Aeeton, ll?F-ssig·c"ither, Kohlenwasserstoffen
(iiisbesondere von Petroläther, Benziii, Ligroin, Naphtha, Beni-

ol, Toluol und chslorierten Kohlenwasserstoffen, wie z. V.

— eteachlorkohleiisstofs) sowie von Gemi chen und Zubereitungen

dieser Stoffe verboten. Unter dieses s erbot fallen nicht solche

Haarpslegemitteh welche die- genannten Stoffe lediglich als
Lösungsmittel in einer Gesamtmenge von höchstens 5 vom
Hundert enthalten.

2. Bei der Herstellung von Dauerwellen ist besonders sorg-

sam vorzugehen Es ist stets ein Probewickel zu machen.
Schadhafte Ziibehörteile, insbesondere Klammern uiid Wickler,

dürfen keinesfalls verwendet werden, da sonst die Gefahr einer

Beschädigunsg der Kopfhaut bestehl.

§ 10

Zur Handpflpege dürfen nur saiibere Tücher verwendet wer-

Den. Das Auftrageii der Poliermittel und das Polieren der

giiigernägel hat unter Verwendung reiner Tücher zii erfolgen.

in gebrauchtes Tuch darf erst nach erfolgter Reinigung zur
Bedienung eines anderen Kunden wieder gebraucht werden.
Der zu allgeiiieiiieiii Gebrauche dienende Nagelpolierhobel darf

nur dann verwendet werden, wenn er jedesmal nach Gebrauch

mit den im § 7 Abs. 2 angegebenen Mitteln gründlich gereinigt

worden ist.
§ 11

l. Kunden, die an einer ansteckenden oder ekelerregeiiden

Krankheit .IeiDen, dürfen in den Betriebsräuiiien nicht bedient

werden. Jn ZweiLelsfällen kann die Vorleguiig eines Zeug-

nisses verlangt wer· en, in Dem Die Unbedeiiklichskeit der Er-

krankung für die übrige Kundschaft durch einen Arzt be-

scheinigt mir-D.

2. Wiird erst während der Bedienung erkannt, daß eine an-

steckende oder ekelerregende Krankheit besteht, so müssen sämt-

liche bei dem kranken Kunden benutzten Geräte sofort gemäß

§ l4 desiiifiziert werden, ebenso die Hände und Unterarme so-
wie die gebrauchte Wäsche und die Arbeitskleidung des Be-

dienenden. "
3. Die abgeschnitteiien Haare dürfen in diesem Falle einer

gewerblichen Verwertung nicht zugeführt werden, sondern sind

durch Verbrennen zu vernichten oder in einem besonderen Ge-

fäße zwei Stunden lang in einprozentiger Formaldehydlösuiig
oder mit Chlorkalk zu desinfizieren und sodann unschädlich zu

beseitigen. Der Fußboden und der Arbeitsplatz sind gründlich
zu reinigen.

4. Jn ihrer Wohnung dürfen Personen mit ansteckenden

Krankheiten nur dann bedient werden, wenn sie sich eigenes

Gerät halten. Na Bedieiiun des. Kunden hat der sBedieiiende

seine Hände und nterarme gsowie die Arbeitskleidung gemäß

§ 14 zu idesinfizieren.
5. Jn den Fällen der Abs. 2 und 4 darf der Bedienende an-

dere Kunden erst bedienen, nachdem er Hände und Unterarme.

desinfiziert (§ 14) und Die Arbeitskleidung gewechselt "hat.

§ 12

Jst eine Kunde mit Kopfläuseii behaftet, so darf er erst be-

handelt siverden, nachdem die Kopfläuse abgetötet worden finD.
Nach Abschluß der Bedienung sind sofort die benutzten Geräte,
Bürsten und Der leichen sowie die gebrauchte Wäsche und Ar-

beitskleidung na ) den Vorschriften des § 14 zu desinfiziereii;

der Arbeitsplatz ist gründlich zu säubern. § 11 Abs. 3 gilt ent-

sprechend. lDer Bedieneiide hat für seine persönliche Reinigung
nach 'Den Vorschriften des § 11 Abs. 5 zu sorgen.

§ 13

Geräte, die bei der Behandlung von Leichen verwendet wor-

den sind, dürfen nicht mehr zur Bedienung von Lebenden be-

nutzt werden. Sie müssen von Dem allgemeinen Gebrauche
dienenden und Von den eigenen Geräten der Kunden (§ 8) ab-
gesondert in einem berschließbaren Behälter aufbewahrt wer-
Den. Für die nachträgliche persönlich-e Reinigung des Be-
dieiienden gelten die Vorschriften des § 11 Abs. 5."

§14
1. Unter Desinfektion im Sinne dieser Verordnung ist die

Vernichtuiig »der praktisch im Friseurbetrieb vor-kommenden
Krankheitserreger, lvornehmlich von Eitererregern, Shplhilis-  

erregern und Pilzarten, die Haut- oder Haarkrankheiten her-
vorrufeu, zu verstehen.

2. Zur Desiiifektion sind sehiieidende .-Jiistrumente (Schereii

und Haarschueidemaschineii, nachdem sie auseinansdergenommen

finD) entweder zehn Minuten lang in zweiprozeiitiger Soda-

lösiiiig ausziikochen und dann mit einem sauberen Tuch-e zu

trocknen oder mehrmals, wie im § 7 angegeben, mit Alkohol

gründlich abzureibeii. Fiiimme uiisd Bürsten sind für zwei

Stunden in eine ein-prozentige Formaldehydlösung eiiizulegeii,

die durch Vermischen von 30 com der etwa fiinfunddreißigss
prozeiitigen handelsüblieheu Formalsdehydlösung (Formaldsehyd

soliitus des Deutschen Arziieibuchss mit 970 cem Wasser herges-

stellt wird. Nach Ablauf von zwei Stunden sind die Geräte

einige Minuten zur Beseitigung des noch anhaftenden Formal-

dehydgeruchs in eine verdünnte Aiiiiiioiiiaklösiing zu legen, die
durch Vermischen von 30 ice-m einer zehnprozeiitigeiiAmmoniak-

fliissigkeit lLiquor Aniiiioiiii eaustici des Deutschen Arzneis

bucht») mit 97i) eem Wasser hergestellt wird und dann zu trock-
nen. Es ist darauf zu achten, daß — umgekehrt wie bei Der
einfachen Reinigung nach § 7 Abs. 2 ——«- die Desiiifektioiis:-
iiiaßiiahmen zuerst zu erfolgen hab-en und daß die mechanische
Reinigung Danach, D. 'I). an diu getroctiieteii (S)eräteu, vorzu-
nehmen ist.

3. Wäsche und Arbeitskleisduiig finD durch zehn Minuten
langes Auskocheii mit zweiprozeiitiger Sodalösung (2()() g
friftallifierte Soda auf zehn Liter Wasser) zu desinfiziereu. Die
Desiiifektiou der Hände nnd lliiterariiie hat durch Abreibeii
mit Alcohol (vou der im § 7 Abs. 2 angegebenen Stärke) oder
mit Breuiispiritus, dem ein Teil Wasser auf drei Teile Brenn-
spiritiis zuzusetzen ist, und aiischließeiides gründliches Wascheu
iiii«t·«Seise und heißem Wasser unter Zuhilfenahme einer
Burste zu erfolgen.

§ l5

»Die Vorschriften dieser Verordnung gelten siiiiigemiiß auch
sur solche Personen, die keine feste Betriebsniedcrlassuiig haben
oder außerhalb dieser arbeiten.

§ lt;

Ten mit der lieberwachung der Durchführung dieser Verord-
iiiiiig beauftragten Beamten der Polizei und des Gesundheits-
aiiites soioie den Beauftragten der Handwerkskammer und der
Quittung ist wahreiid der üblichen liteschäftsstniiden der Eintritt
in die Vetrielisräume und die dazu-gehörigen “Nebenräume zu
gestatten. Auf alle einschlägigen Fragen ist wahrheitsgemäß
Auskunft zu erteilen.

§ 17

Ein Abdruck dieser Verordnung ist in deutlich lesbarer Schrift
in jedem Vetriebsraum an einer in Die Augen« fallenden Stelle
aiiszuhängen

§ 18

Wer den Vorschriften dieser Verordnung vorsätzlich oder
fahrlässig zuwiderhaiisdelh wird mit Geldstrafe bis zii einhun-
dertfüiifzig Reichsmark, in besonders schweren Fällen mit Haft
bis zu zswei Wochen bestraft.

§ l9
1. Diese Verordnung tritt am 1. April 1938 in Kraft.
2. Gleichzeitig tritt die Polizeiverordnung über die Verwen-

Dung gesiiudheitsschädliche Stoffe und feuergefährlicher Gegen-
stande im Friseiir-, Barbier-—- iiiid Haarschneidegewerbe vom
16. Oktober 1934 (Gesetz«samml. S. 424) außer Kraft.

Berlin, den 6. Dezember 1937
Der Reichs- und Preußifche Minister des Innern

In Vertretung:
P f u ii d t n e r

Oels, den .12. Januar l938-
Meldung von Müuzfiinden "

Die Ortspolizei- und Gemeindebehörden weise ich darauf
hin, daß alle Münzfunde als kulturgeschiehtliche Bodenaltcrs
tümer zu gelten haben und daher sofort nach der Auffindung
auf dem schnellsten Wege an die staatlichen Vertrauens-
Fragmer fiir kulturigeschichtliche Bodenaltertümer zu melden
in .
Die Genieindebehörsdeii wollen vorstehenden Hinweis

ortsüblicher lWeise bekanntgeben
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Betauntmarhungen anderer Behörden

Bresla u (Flughafen), den 11. Januar 1938

Wetterbericht des Reichswetterdicnstes

Ausgabeort B r e s la 11

Aug-gegeben am 11. Januar 1938

(Nach»druck auch mit Quellenangabe verboten.)

Die erste Januarwoche brachte Schlesien unbeständige Frost-
witterung und verbreitet Schueefälle, jedoch setzte sich von Wo-
chemnitte an mit ostwärts vordringenden mildereu Meeresluft-
massen eine langsame Milderung durch, wobei die Tempera-
turen nunmehr im Flachlande allgemein den Gefrierpunkt
überschritten haben.

Die Wetterlage befindet sich zur sZeit in einer durchgreifen-
den Umgestaltung. Die herrschende Föhnlage läßt nach· All-
mählich werden kältere Luftmassen auch Schlesieu iiberfluten,
wobei es wieder zu Schneefall nnd langsamem Temperatnrriick-
gaug kommen wird. Dorn-ach ist eine neue Frostperiode zu er-
warten.

Bekanntmakhung
Durch einen Nachtrag zur Satzung vom 16. bezw. 2(). 12. 1937

wurde der Abschnitt ,,Verwaltung der Rune“ dem neuen Recht angepaßt.

Ferner ist vom l. Januar 1938 ab für Familienangehörige
der Zuschuß der Kasse zu den Kosten für Serum (Diphtherie.
Scharlach, Tetanug u. a.) Jnsulin und Salvarfan von 50 auf 70
vom Hundert erhöht worden.

Der Satzuiiggnachtrag, der unterm 31. 12. 1937 vom Oberoersiche-
rungsamt in Breglau genehmigt ist. kann während der Dienststunden in
den Kassenrtinmen eingesehen werden«

Dels, den 10. Januar 1938.

Landkrankenkasse Allgem. Ortskrankenkasse

für den Kreis Oels. für den Kreis Oels.

entnommenen“ Manuskript vermeidet Salzfehlert

 

 

Oels, den 12. Januar 1938

Schulaussichitsbehörde

1) Von den bis zum 10. d. M. einzureichendeu Stundenplä-
neu in doppelter Ausfertiguug müssen beide Stücke hier ver-
bleiben. Die Pläne gelten als genehmigt, sofern nicht im Ein-
zelfalle eine Antwort erfolgt.

2) Ich bin ab 17. d. M. zu einem zweiwöchigeu dienstlichen
Lehrgang einberufen. Der Vertreter wird noch bestimmt und
betauntgegebeu werden. Um Verzögeruugen im Geschäftsver-
kehr zu vermeiden, bitte ich, alle dienstlichen Postsendungen nur
mit meiner dienstlichen Auschrift »An den Herrn Kreisschiilrat
— Oels« (ohne Namensuenunug) zu versehen.

Der Kreisschulrat

Beyer

ZEISS-s-
5,.7 BERLIN”
T .

VI BRESLAU
Jeder malt

f-
k? das sensationelle

Programm sehen
Tä gl. 3.3011. 8.15 Uhr
Telefon: Nr. 54663 «
Sonntag 10—-—1 Uhr: «-
Tierschau -

Zuverlässiges

Hausnnional
InnunmmnmnmInmnmnmnumm

vermittelt eine kleine

Anzeige in der Oelser

Zeitung»Lokomotive

an der Oder« dem be-

vorzugten Anzeigens
und Familienblatt

. l

-

-
«
-
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Familiendrucksachen

In moderner Ausführung liefert sehne", sauber

Buchdruckerei Rothe & Politt, Oels
Verlag der Oelser Zeitung „lokomotive an der Oder"
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Besuchskarten
Verlobungsanzeigen
Vermählungsanzeigenr

Geburtsanzeigen
Dankkarten alle-Akt

Einladungskarten

Traueranzeigen
Trauerdankkarten
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